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DNA-Analyse und Recht: Pleiten, 
Pech und Pannen? 

Die Analyse der in der DN A gespeicherten menschlichen Erbinformalion birgt 
für die Betroffenen erhebliche persönliche und rechtliche Risiken. Dennoch 
werden DNA-Analysen immer häufiger vorgenommen: zur Vaterschaftsfest­
stellung, zur Ermittlung von Straftaten, bei der gen.etischen Beratung, dem­
nächst vielleicht beim Ab5chluß von Arbeits- oder Versicherungsverträgen . Es 
besteht erheblicher gesetzlicher Steuerttngsbedar{. Hemmend wirkt hierbei Je­
doch, daß sich der naturwissenschaftliche ErkenlltniS51and schnell weiw'ent­
'wickelt tmd dem Laien in Parlament und Gerichten aufgrund seiner 
Komplexität nur schwer zu vermillein ist. Die Autoren liefern eine kompri­
mierte Einfühnmg in die Problematik, ohne allerdin.gs wegen des Redaktions­
schlusses die am 6.12.1996 im Btm destag beschlossenen Regelungen zum 
-genetischen Fingerabdruck" im Strafverfahren noch einbeziehen zu kön­
nen. 

Die Red. 

I. Einleitung 

Die Analyse der menschlichen DNA I in unterschiedlichen Anwendungsfeldern be­

schäftigt Wissenschaft und Politik seit geraumer Zeit.' Selbst Kenner der Materie, so 

konstatierte Wiesel bereits vor zwei Jahren, könnten die zu den vielschichtigen Pro­

blemen genetischer Analysen in unterschiedlichen Anwendungsbereichcll erschie­

nene umfangreiche Literatur kaum noch überblicken, so daß schon ein guter Grund 

vorliegen muß, um der Menge an Literatur einen weiteren Beitrag hinzuzufügen. 

Das unglückliche Agieren des Gesctzgebers~ in Teilen dieses sensiblen Anwendungs-

I DNA: Desoxynbonudcie ,eid; deutSch DNS (Desoxyribonuklelllsaure). Die Analyse der DNA os, zu 
linrc,:rs \; ht:iden von der Gt;nom;m:lly sl~, auch wenn betdc BegrifFe haufig synonym \'erw('ndet werden; vgl. 
etwa Deuts.ch, Arztrecht und Arzneimluelredll , 1991, S. 3 16 r. Zur Unlers<:h(',dung der einzelnen Formen 
der Genomanalyse vgl. Schmid" Rechdlch c Aspek rc der Genomanalyse, 1991, S. I) f. 

z Vgl. 1 .. B. <als einen da ersten In DcutschlanJ beldc Dls7. iphnen vereinenden Beirr.lg Bundt'smi ms[Cr fur 
Forschung und Technologie (Hrsg.), In-v"ro-l'enilisllion, Genomanalyse und Gentherapie, Berich, der 
gemeinsamen Arbeitsgruppe des BundesminiSters fur Forschung und Technologie und des Bundesmini­
sters der JUStiZ (sog. Bcnda-Kommiss ion), 1981. Einen Uberblick ubeT wciLCrc Kommissionen , dle sich 
mit Fragen der DNA-Analyse beschahig, haben, gibt Wie'c, Die E,,,,d,lu,,clung des menschltehen Ge­
noms - Gcgcnwanibcr Rechtsl.uSland In OeT Bundesrepublik Dt:'uischland und Diskussion uber gesetzli­
che Ncuregdungen. in: CCrHro clc d1T('1l0 biomcd ico. Universidadc dc Coimbrallnstilul fur Ar1.(- und 
Arzncimi"elrecht, Univcrsitat Gorungen (Hrsg.), Genome Analysis, 1994, S. )Sj ff., ) 86 f. 
Genetische Analysen und Rechtsordnung, 19941 VOfV.'ort. 

Der vorliegende Beitrag mull sich schon aus R.umgrund"n auf den deurschcn Gcscu.gebcr beschranken. 
SOWCIt c-rk(Onnbar hat allerdings der curop:tischc Göclzgcber, dem bei Regelungsvcrsl.lchell Im ßcrelch der 
Gentcchnik das Pc.:-h form lieh an den Handen zu kleben scheint, WIC jungst die Deballc um die Pa,(entle­
rung von Erlilldllngen J:J.') dem Bereich der Gentl'chnik zClgU\ auch noch keinen Anlauf unternommen, 
um 1111 Bereich der DK A.Anl!Ysc regulierend einzugreifen. 
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bereiches der Gentechnik einerseits und seine schon fast aufreize nde Untätigkeit' in 

ande ren Anwendungsfcldern der DNA-A na lyse veranlassen gemeinsam mit der jün­
geren Rechtsprechung des Bundesverfass ungsgerichts' nicht nur den despektierli­
chen Titel dieses Beitrages, sondern liefern, z. T. vor dem I !intergrund neuerer 
naturwissenschaftlicher Entwicklungen, auch den angesprochenen Grund: 

, . Zunächst ist festzustellen, daß im zehnten Jahr seit dem Erscheinen des Berichts 
der Enquete-Kommission »Chancen und Risiken der Gentechnologie« an den Deut­

schen Bundestag7 auf viele seit dem Erscheinen des Berichts angeregt diskutierte 
Fragen noch keine gesetzgeber ische Antwort gefunden wurde, obwohl dies (späte­
stens) schon 1987 angemahnt wurde 8 So konstatierte die Enquete-Kommission 
beispielsweise, daß im Bereich der Anwendung genetischer Analysen an Arbeitneh­

mern nur eine gesetzliche' Begrenzung des Fragerechts des Arbeitgebers einen 
ausreichenden Schutz des Arbeitnehmers bieten könne.'o Nun muß natürlich der 

Gesetzgeber nicht auf jeden beliebigen Ruf nach Regulierung reagieren; es steht ihm 
vielmehr gut an , entsprechend sorgfältig zu prüfen , ob eine Regelung erforderlich ist. 
Doch darf man wohl feststellen, daß die Enquete-Kommission des Parlaments nicht 
»irgend wer« ist. Und se lbst der Bundesgerichtshof (im Zusammenhang mit der 

DNA-Analyse im Strafverfahren) zog es in Erwägung, daß wenigstens die rechtspo­
litischen Aus wirkungen des Verfahrens eine gesetzliche Regelung nahelegen könn­
ten." Für die Notwendigkeit gesetzgeberisehen Tärigwerdens spricht aber vor allem, 
daß die potentiell betroffenen Rechte der einer DNA-Analyse unterzogenen Perso­
nen auch die Menschenwürde berühren " , also dem höchsten Rechtsgut der Verfas­
sung im Einzelfall Beeinträchtigung droht. Mithin liegt es auf der Hand, daß der 

Gesetzgeber, der nach einhelliger Ansicht in grundlegenden normatlven Bereichen 
alle ,,'esentliehen Entscheidungen selbst zu treffen hat'!, zur Regelung der Allwen­
dung der DNA-Analyse tätig werden muß, soweit nicht ausreichende Regelungen 

SparCSll'!1S seil der Elnfugunb des Art. 74 Abs. J Nr. 26 In da.:- Grundgescl"/. ( 1 ~)4) kann SIch der Bundes­
geset~geb('r Ln kcint:r Hm~u;: lll mehr auf ((:hlcndc Reg~l ungskol1lpe tcnl. berll en , llm SCllll' UIHJtlg kett ;t.u 

reChlr(·rrtgcn. Allerdings h;n d l(~ biS 1994 fehlende :lU sdruckhchc Rcgclunl];$kompctcnz. (u r du! D A­
Analyse: ::Juch vorher nur geringen .. EmsdlUldlgu ngswt:rt* gC'ha bt. w~' 1 1 Vieh: Anwend ung:smoghchkclten 
der DNA-Analysc im Be~ich bereits bestehender Kompetenzen des Ccscllgcbcl') Ia.gen; das gL It etwa fur 
die DNA-Analysc im Slr;'l fvt'rfah ren ; vgl. Rudensch, Rechtliche und rech{Spolimche 'fol!;en der HUlmn ­
genetik, ZRP 1 ~}91, z6o f., 26} f. 

6 BVerf 1(2. Karnml'r des ZWClh.'1I Sen~lts)t Bc~~b luß vom 111.9. 1995 1 NJW 1996,771 H.: DNA-Analysf' 
~in('r Blutprobe im Slr;'\r\"erbh ren~ ferner ßVerfG (1 . Kammer des ZweIten Setl:lt .. ). Beschlug \'om 
'7. z. '996, JW ' 996, 'jR7f. und Beschluß v. z. s. '996 - , BvR q 11 /96 -, NJW '996, J07df. Em, 
ausfuhrhche Besprcc::hun g der Beschlusse kann an dicsC'r Ste lle leider nicht erfolgen. 

7 Enquc[c~ Kommlssion des D('u[schen Bundts13.ges. Chancen und Rls,kt:n der Gcntechnololj.le, BT­
Dru (' k sa~hc: 10/6775. 
Wa.'i .. lIcrdlngs k"ln auf die Genum:m;l l)'sc bt"s.chr.lnkles Phanofficn 1~ 1. [m Zus:lmmcnh:mg mit sorll:ltl' 

selt!! r Gellther.1pie etwa forderte die Enquet~Konm\lss io n (Fn. 7), f ine ReGelung Jcrgcst:llt ~11 [reHl'n, 
daß du: von 1:\01:111 Thcraplc"'crsuch Bc:troffenen vor Beginn des Versuchs von einem weiteren Ar ... t bera­
ten werden (S. ,S., ) . .D iese Forderu ng vcrh3.lhto :lUch bt i Jcr Jungslt'n AMG-Novclle 1994 ungchort1 

wobeI hier nleiH cnt s:chi ... ·dcn werden soll, ob hIerin :luch em Fehler des Gö("t:l.gl:bers lag. 
9 Hcn'orhcbung du rcb Jic VCrr1lssrr. 

10 l~nq utu:'· K ornnHs.s i (ln (Fn. 7), S, 169. 

iI BGH NJW ' ~90, ' 944, '9·H· 
11 Weiter betroffene Grunclredu c konnen AllgcmeLlles Per o llhchkcllsrecht, Wisscmcnaftsfre.,hc I[ und Be­

ruhfrclhcil Sl"m: vgl. }{u ~cnJ;ch, Rcchd1(~he una rc~h (spolilischc Fngen der Humangenetik. ZRP 1992, 
260, .!61. Elntn Ubc'rblt C' k \'amLttdn Donner/ Slllton, Genom.lIla l se und Vcrfassun~. 00 1990. 
907 rf. 

I} \'Ve.scntl tcbkei lSthcone; vgl. 'Lur \Xfcs ent l iL hkl'IUt h~Qn c: et wa Klelnc·Co.sac:k. BerufsstJnduche Alltono· 
mle lJnd rundJ;e:5clz, S. l40H. : Jarass/Plermh, Grundgc),t'LZ rur dte Bundt·srcpublik Deutschland, 
An. 10 Rn. 30; T:.mpLlZ., DIe Standcsord l1un g('n de i' freien Berufe, S. 804 ff. 
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bereits bestehen. '. Tatsächlich hat der Gesetzgeber si.ch lediglich um eine Regelung 
der DNA-Analyse im Strafverfah.ren bemüht. q 

2. Sodann ist zu bemerken, daß in dem Bereich, in dem der G esetzgebe r tätig wurde, 
nämlich dem der Präimplantationsdiagnostik'6, verschiedenc Regelungen vo n An­
fang an oder bereits nach kurzer Zeit umstritten waren '7 und nunmehr in der 
Diskussion um die Zulässigkei t der Präimplantationsdiagnostik auch handwerkliche 
Mängel deutlich werden . ,8 

3. Schließlich haben sich die mit der DNA-Diagnostik verbund enen Probleme mit 
der fortsch reite nden Seguenzierung des menschlichen Genoms verstärkt: 
a) Im Jahre '990 erklärte der Bundesgerichtshof" (noch nachvoll:.oiehbar), die 
DNA-Analyse im Strafverfahren verletze den un an tastbaren Bereich der Persönlich­
keit des Angek lagten nicht'O, weil sich die Analyse ausschließlich auf den nichtcodie­
renden" Bereich der DNA beziehe bzw. im vorliegenden Fall bezogen habe." Die 
Unterscheidung zwischen diesen beiden DNA-Bereichen ergab sich dabei daraus, 
daß unterstellt wurde, bei der Untersuchung des codierenden Teils der DNA würden 
Info rmationen über genetisch determinierte Dispositionen für Erkrankungen und 
andere Eigenheiten des Angeklagten anfallen, bei der Untersuchung des niehtcodie­
renden Teiles jedoch nicht .' ) Ausdrücklich offengelassen wurde, wie zu entscheiden 
gewesen wäre, wenn auch der codierende Bereich der DNA untersucht worden 
wäre." Mittlerweile is t naturwissenschaftlich unstritti g, daß auch Untersuchungen 
im nichtcodierenden Bereich der DNA derart ige Informati onen liefern können, 
wen n nicht besondere Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden, womit sich die na­
tu rwissenschaftliche Grundlage des Urteil s verändert hat. 'I 
b) Die 2. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassun gsgeri chts '6 ignoriert die­

sen Umstand : So wird unter Bezugnahme auf ei nen Beitrag aus dem Jahre '990 ( ')'7 
festgestellt: »Nach dem gegenwärtigen wissenschaftlichen Erkenntnisstand ist nicht 
ersichtlich, daß durch eine solche Untersuchung'! Persönlichkeitsmerkmale offen­
ban werden können«.29 

J 4 \'<las lcdenfalls nach An~tcht der Enquc[t. .... Kommi,ssion (Fn. 7) vielfach nicht der Fall Ist und im folgenden 
noch exemplari.,ch darg(~Stdll \Vird (v gl. unten IV. 1.). 

q Vgl. Zicl~e[7_ung des Enltvurfs t'lnc,,'$ .. _ S[rafved.abren:Srlnderlln ~s~escr;lC.'!s - DNA~Analysc ( .. gcnetlsch(·r 
fingerabdruck. ) vom 2 . . 1995, BT-Druck ehe 13/667. 

16 Vgl. §s 2, 6, ti EmbryoncllschlHzgcSC.lZ (ESeh ,) vom I) . 12 . 1990, BGB!. [, 2746. 

17 Vgl. nur Lo!Sc h, L<,'bensschuI:l, .lm Lcben .~ beGinn: Vtrf.lS"s ungsrechdiche Probleme des Embryo nenschuc­
Zt·s, . JW 1992. 2926ff. 

18 Und auch hier liegt kein auf die DNA-Dlagnostik beschr.ank tcs Phanome!1 vor, wie el,:wa dje ÄI1derung 
des Gent<·chnikge.sC't'l.cs (GeIlTG) 199) zeigte: : Nt'ben diversm anderen Modifikationen wurde dort erst 
11111 der Novelle § 2 bs. ! t· ingcfugt. der Jle Anwendbarkeit des GcnTG :mf d c,,~n Menschen ausschlu:ßt. 
Vgl. zur Anderung des GcnTG Wlhl/ Melchinger, Das Gentethnikrecht nlch der Novcllierung. JZ 1994. 

973 H.; SimQn/Weycr, Du., Növd licrul'lg des Gcnteehnlkgesctl.es, NJW '994,759 (f. 
r9 NJW 19!)O. 5. 2944 L 
10 Daraus und aus der festSlelJung. dJß das untersuchende Institut kem Umcrsuchungsmaterial mehr wei­

tl'rgeben kor:lIlte , \"\'(' 11 es samtl ichcs Maten.ll \·(.'rbr,luchl halle, folgerte der ßGH die Zulass li;kci[ der 
DNA-Anal y~c im StrafvcrfJhrcn ;mf tier Grundlage VO n § 111.1 StPO; NJW 1990. 2944. 294S. 

2 t He rvorhebung durch die Vc rf;lsscr. 
21 BGH, NJW '990, ' 944, '9H· 
z} ßGH, NJ W ' 99". '9'4. ' 945 · 
'4 BG H, NJW '99". '944, '945 · 
25 Vgl. (I.W.lI unten IV. 2. 
,6 NJW ' 996, 77' If. 
27 NJW 199tL 77 1, 713 mIt Bc,,'/'ugn~hme auf K,mmich/Spy ra/Steinke. NStZ 1990. )18 ff . 
!8 Bczug bcnommen Wird auf dIe Umersuchung de ~ nichtcodIerenden Teile,; allgemein. 
29 Danlll WIrd ,lUch die Ausl egunI;; Jcs LCltSJH.CS des BeschlusseS', der zunJ.chs l in Cll lNn Rebr.iv$<;I 1Z die 
Hoffnun~ weckt. das Gefleht wolk- expl izi t diJ: Erh ebun g \'on I nf(lrIn:lllOnen uber erhliche Elgcn5dl:l.hen 
des ßetrofk-l1cn :w sschlicßtn. beswn rnt: Das Gcnc\lt un!aschcidel bezüglich der 'rage nach der Zulas ­
sigken der Analy.:oc nach wic vor ZWIschen der Ar1.llysc des codlerenden und eies nlchlcodicrenden Teds 
der DNA unJ verkennt die Moghchkej( der Erlu:bung von Erbulfo t' malLonen ;tuch aus dem nicbtcodic­
rcndc-Il Tell. Im Besc..:hluß '10m J.7. :. 1996 (NJW 1996. 1587 (.) Wird ebenfalls der EindrUC K erwe kt, da!' 
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Nachfolgend sollen vor diesem Hintergrund zunächst noch einmal die naturwissen­
schaftlichen Grundlagen der DNA-Analyse erläutert werden, um das Verständnis 

der in diesem Beitrag aufgegriffenen Problematik zu erleichtern (II).lo Sodann wird 
ein Überblick über die Anwendungsfclderder DNA-Analyse mit Hinweisen auf die 

Schwerpunkte in der Diskussion gegeben werden (IH)." Weiter soll vor diesem Hin­
tergrund auf die aktuellen Brenn punkte in der Debatte aufmerksam gemacht wer­
den, wobei die jeweils für das Vers tändnis erforderlichen zusätzlichen naturwissen­

schaftlichen Grundlagen, wo erforderlich, mitgcliefert werden (IV). Schließlich 
werden naturwissenschaftliche Sachzwänge und Zusammenhänge und internationale 

Tendenzen angesproche n, die der Gesetzgeber, sollte er sich zum Handeln entschlie­
ßen, zu beachten hätte (v.). 

I I. Naturwissenschaftliche Grundlagen 

Die Baupläne all.er Organismen sind in der DNA verschlüsselt. Die DNA bildet die 
stOffliche Grundlage der genetischen lnformaeion flir die Proteinbiosynthese aller 

Zellen und somit des Lebens ansieh. Die genetische Information ist ein biologischer 
D atenspeicher, der nach einem ähnlichen Prinzip arbeitet wie die sequentielle Da­
ten ablage in einem Computer. Wie hier di e lnformation jederzei, abgerufen werden 
kan n, so wird don die verschlüsselte Bo tschaft bei Bedarf durch einen biochemi­

schen Mechanismus innerhalb der lebenden Zelle an den Ort der Proteinbiosy nthese 
übertragen. Der Vorgang setzt sich aus einer Reihe enzymvermittelter" Schritte zu­

sammen, die man als Transkription un d Translation bezeichnet. 
Die DNA läß, sich in einzelne Abschnitte unterteilen. Nur ein sehr kleiner Teil 
dieser DNA-Abschnitte kodiert für bestimmte Gene;' , wie z. B. für die Krankheit 
zystische Fibrose. H Der bei wei,em größere Teil der DNA kodiert hingegen nicht für 
Gene - seine Bedeutung und Funktion ist noch unklar. Bei dem derzeit igen natur­

wissenschaftlichen Erkenntnisstand läßt sich zum Teil jedoch noch nicht genau 

Gericht wöll t die Erhebung von F.~binform:l (lo n(o .JIs UnzulassiskL'il$kritl'rtum anc.'rkcnnen : Au (S. I sS8 
heißt ('S, ,.daß n:lch dem Sland der wi ssenschaftlL chen ErkenntniS Sr'undSlt"'l. lich keUle verÜssungsrccht­
lichen Bedenken bestt:he n , " s (} 'w~u (Hervorhebung du rch die Verfasser) dadu rch keine Ei'bll1formauo­
nen o ffengelcgl werden • . Dieser SalZ ISt offcnkunJ I ~ 10 SIch widerspruchhch (Wie scho n der Leitsarz;, auf 
den er sich wohl bczil'ht) : Zur Begrundung der Zubssigkell der Methode braucht der wissenschaftliche 
Stand gerlde mein bt.' lllUht zu werden. d~JHl t'ntweder bestcll(,'n nach dem Stand der Wis.senst::hJ.ft keine 
Bed l"nkt.'11 (was un:w trdfC'nd Ist). o l l C'T die UnlC r5"lIchung I St zul assir;. soWe Lt ( trOI7. des abwciC'hC'ndcn 
Standc:!> dcr Wissensch:'lft) k~inc El'binrQ rm:uionen erhoben wl!rdt· n. 

}O In der Ve r~angenheil hai stch gezeigt. daß Jali VerstJndnis der nilturw issc n ch:lfrlichcll Zusammenhange 
keine Sclbs rvern.ändllchk~it selbst bei Jen Autoren ist. die zur Problematik der DN A-Analyse pubhzler­
ten, So \v urdem bc-ispicls\\'C'ise von Kori:nh, Ist das DNA-hngl.'rpnoclOg ('in legitimes Bcwclsminel?, JA 
L99j . 270, 274 fe hlcrhah G ensQIHlen als Bakterie n bei'.c.'II;llOet. An selber Stelle wu rdi.' ferner. c.b(·nblls 
um.um:ffcnd, bE'bauptet. das B:tfldenl11uster beim lu:rkommllchcn Fingerprint werde durch die Gelclck· 
trophon:.:oc sH:htbar. 

j I Es \'ers teht ~ich von selbst. daß im fur diesen Belu'ag vorgegebenen Rahmen nicht 5.1.mdu:hc 'lecuen der 
Anwendung und .schon gar meht auch nur anmlhcrnd alle St lOUllen hierz.u beruckslchtigt wcrden kon­
nen, 

j l En:.t.ynw sind F.iweif~l11o lekulc. die die.' ycncJlI cdenStl'll Stoffwcchsc!\'organg(' 10 Organistn(.·n beschleuni­
gen. 

H BC.·7,c:ichn ll n~ fur einen Abschniu der DNA, oer die Informationen (ur die Efi'-cu gung eines ProteIns 
enthalt . 

H D ic %)' tische Flbrose (syn. MukovlS7.1dosc) ISt L! Lne erbliche toffwtchscisLOTung. hei der es: durch eine 
vermehrte ProdukIlon und crhohte Viskosit:tt des St'krels der .iJukosc:n Drusen :tu schweren Kompltka­
lionen un Bereu:h der Atemwege $()\vi c wcitcn:n Sym pt men ko mmen k.mn. DiP!' Erkrankull b kommt mit 
elOcr Hau figkclt von I : 2000 eugebo rene In EuropJ VOr und ISt Som it einc der h:lu(lgstcn Erhkrank­
hei ten uberhaupt. 
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470 definieren, welche DNA-Sl'quenz zum kodierenden bzw. nichtkodierenden Bereich 
gerechnet werden muß. 
Bei der DNA-Analyse wird die DNA entweder auf erbLich bedingte Erkrankungen 
bzw. die Disposition für solche Erkrankungen hin untersucht oder aber auf be­
stimmte individuelle Muster der DNA, die eine Zuordnung von DNA und Indivi­
duum zu einem hohen Prozentsatz ermöglichen (genetischer Fingerabdruck"). 
Dabei bedient man sich im wesentlichen zweier unterschiedlicher Verfahren: Bei 
dem Verfahren der Analyse mit GensondenJ6 wird mit Hilfe von sog. Sonden ver­

sucht, das passende Gegenstück auf der zu untersuchenden DNA zu finden. Dazu 
muß die genomische DNA erst in definierte Fragmente geschnitten und anschlie­
ßend, nach einer Längenauftrennung der Fragmente, auf eine Matrix gebunden 
werden. Mit einer DNA-Sonde erfolgt dann der Nachweis eines DNA-Abschnitts, 
der den millionsten Teil der Gesamt-DNA ausmacht. Die von der Sonde ausgehen­

den Signale (radioaktive Strahlung oder Lichtblitze) zeigen das Vorhandensein des 
gesuchten DNA-hagments an. Das Ergebnis der Untersuchung liegt nach etwa 
zwei Tagen vor. 
Bei dem anderen Verfahren handelt es sich um die Polymerasen-Kettenreaktion 
(peR)." Das Verfahren der peR besteht in einem zyklischen Vervielfältigungspro­
zeß (Amplifikation), bei dem der interessierende DNA-Abschnitt millionenfach 
angereichert wird und damit sehr einfach einer Analyse zugänglich ist. Man muß 
also, bildlich gesprochen, nicht aufwendig die Nadel im Heuhaufen suchen, sondern 
hat jetz t neben dem Heuhaufen einen großen Berg Nadeln. Mit der PeR-Technik 
erhält man das Ergebnis einer DNA-Analyse in ""enigen Stunden. Auf Grund des 
Amplifikationsprozesses sind nur äußerst geringe Mengen an Untersuchungsmalc­
rial für eine Analyse notwendig. Benötigt man z. B. für die Analyse mit Hilfe von 
Gen-Sonden mehrere Milliliter Blut, so kommt man bei der PeR-Methode mit ei­

nem Tropfen Blut aus. 

35 Als gC lltti_<;c her Fingl'r.lhdruck. w ird Jede.' Mt:lhoJe bl'7.l' Il:hnl' l, die in [- oder 2-diml"nsioll;ller Auftn:n­
nung von DNA ein charakteris tisches B;JJldenmUSler oder Flcckenmuslcr crg-ibr, welches eme DNA 
eindeutig identifiziert und d ie Zuordnu ng zu ei_nem Organismus crmoghchl. Der !;cncrische Finserab­
druck find et m~besondert seJnl" Anwl"ndll ng im Strafverfahren. 

}6 R~dio;\kliv odcr chenll$ch rnarkienes DNA-Fl'3gmeJ1t, d :\ ~ zum N~H.:hw(·l s t int' s bes-tirnrmen Gt'nL'~ ein­
gesetzt wird. Dcr Nachw{:IS' erfo lgt durch A\lSblldI.Ul~ eill(·$ l)oppdstr.lngc.s l-wl schL'l1 der Sondl~ und dem 
gesuchH' !l Gen (Hybndlslerung). Vor;J. u5Setzung fur die Au sb.ldung dr.s Doppclstr.mgl's ist, d:tg beide 
Ei.nze1.strange welnander komplementär sind. 

37 e ngl. Polymer:lsC C h31n RL'aclloll: In-Vltro Verfahren l'..Ur selekliven Anrcu:-hcrung VOll D NA -Berclchen 
definierter Lange' und dcfimerlL'r St:quenz. J US einem G(:m i$l;h VOll DNA -Molckulcn. Man nUtZl hierzu 
Ji c b gcll sch., ften von DNt\-Po lymcrast'n .1U S. (h (' (' i[1('n Einz.dslr."Jllg ZUI11 Do ppelslr.lIlg :l.ufpo l)' mcri ­
Slcrcn kon nen, sofern Ihnen ein kUl7.er do ppcI.Hr.,nglger Bcn.:"ich .lls ~og. Prime .. zur Vcrfugullb su~ht , 1m 
Pnn 1.. ip gc-lu man so vor, d" ß m:ln ct. ~ DNA, die ellle z u ampliflz.ierende Sequenz cmh:t1t, mit einem 
Uberschuß \'on 7.w c.1 chemisch ynrhet lsl('rren Ohgonucleot,den (Pnme r) rCJ.f;i crell bßl. DH!SC S[;J.mml'H 

aus den RJ.nJbcn.'lchcn dt.:r z.u :\ntphfI2 icrt'ndell S~qut'llz. unJ ~Hl J sU'an gspoezifisdl, d. h .• ~lt' Sind kom ­
pk-mt'lllar zu jC \\' t'j!s eUlem der b" idcll D J\ -Srr.""\n bt:~ . Unter gee igneten Bedingungen bdden sich 
Hybndmolekulc z.wischen Jewcl ls einem Slr~ l1 g clc:r zu :1mplifi ~ l crc l1d cn lJNA lind dem zu dic·sem Stran g, 
p;lssenden Prim t'r. Man erhalt ('i nzc.-lstr~lI1 glge Molcku\c, Jlt.: nur Im lkrclch der gebundenen Primer 
doppelstr::J.nglg Sind. Der durch Bindung der I'rimtr cnut:l ndcnc.- doppclstriln,slgc Bereich d,t'nt al::: Start­
punkt fur Jic DN A-Pol ymel"3:::c, mit deren Hilfe der feh lende Elnzelstr:tn g zum D oppclstrang ::J.u f!iyn ­
thL·tI.SIL'rt wirJ. DlC neu sy ntheti sIerten D o ppelstnos e wcrdtn IIJch der PolymC"r".lsc-ReJ.ktJon durch 
E rhllZl'1l CTIll'lIl in F:in z,eht r.iln ~L" ?crl t" gl (dL·n .1tUm·rl), Bel Wlt·d.:- rh olung dL'r R~ ktlon sfi) l ge :lUS DNA­
Dtl1:lturicrung, Aflbtndcll dt.' f Pnmer und Aultullrefl.k non kommt es n"rh ledern RC.lk tlol15schn n z.ur 
Verdoppd unh der D l\. ~lnd damIt In eIner Kencnrctt tlOn z.u emcr exponenucl lt:'n, !i eleku\"cn Anreicht:· 
rung deI'" Jurch tl le Pnma f1anklcrtcn DNA-Sequ (: llz~ Vgl. Erhch i AI'nh(!!m, Gellwc ~ n3Ip l$ wlth the 
polymerase ch:l1l"J rt'a' tIOIl , l\nn. Re'·. G~<ntt 1992, 16: q 7 ~.df. ; W hue/ A rnhclln/ L::rhch, C tn-Amphflka ­
tlon durch Po lymcntsc-Kl:uenre;tkuon, Dlsch Nled. Wseh r. !9~~ , '7: 670ft. 
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IJ!. AnwendungsmägLichkeiten der DNA-Diagnostik 

Im wesentlichen wird in der Diskussion um die möglichen Anwendungsfelder der 
DNA-Diagnostik wie folgt unterschieden)!: 

1. Forensischer Bereich 

Diesem Sektor ist die schon erwähnte DNA-Analyse im Strafverfahren ebenso zu­
zurechnen wie die Untersuchung der DNA zur Vaterschaftsfeststellung. Ferner ist 

die Anwendung des Verfahrens auch in anderen Zivilprozessen, etw a um Schadens­
ersatz wegen einer Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung nach § 82} Abs.2 

BGB, denkbar. J9 

Bei der Beurteilung der Zulässigkeit der DNA -Analyse im Strafverfahren ist eiDe 
Reihe von denkbaren Konstellationen zu beachten. Unterschieden wird z. B. die 

zwangsweise durchgefühne Analyse von der Untersuchung der DNA auf freiwilli­

ger Basis ebenso wie die Untersuchung zu Zwecken der Spurenzuordnung von der 
zu Zwecken der Strafverfolgung; weitere Unterscheidungen sind sinnvolL'o Über die 
Zulässigkeit wird nach wie vor energisch gestrinen, wobei die Positionen von völli­

ger Ablehnung"" über Zustimmung de lege ferenda" bis hin zur Zustimmung de lege 

lata" reichen . 
Erst Ende '996 ist es in diesem Bereich zu einer gesetzlichen Regelung gekommen . 
Grund für die lange hinausgezögerte Umsetzung der Entwürfe" dürfte sein, da!! 
ausweislieh der jeweiligen Begründung des Ministeriumsentwurfs, des Referenten­

entwurfs und des Regierungsentwurfs gesetzgeberischer Handlungsbedarf ledigl ich 
im Sinne einer KlarsteIlung gesehen wurde. Weil also bestehende Regelungen anson­
sten als ausreichend angesehen werden, scheint eine grundsätz.liche, alle Anwen­
dungsprobleme umfassende Regelung der Materie jedenfalls aus Sicht der vorberei­

tenden Exekutive nicht nötig zu sein. 
Die Vaterschaftsfeststellung mit Hilfe der DNA-Analyse'j hingegen erregte insge­
samt verhältnismä!!ig wenig Aufsehen in der juristischen Diskussion, was einerseits 

38 Vgl. d:lZU Rudenscb, Rechtliche und rechtspohusche Fragen der Hum:lngenetik, ZRP 1991. , 260, ::.61. Li 
Simon, Genom:tnalyse und rechtlicher RcgeJung$bcd:uf) MDR 1991 , 5 ff. 

39 Dieser Aspekt Ist allerdings bisher kaum cl'ort t rt worden. Wiese. Gcnl'usche- Ana)}'sen und Rechlsord· 
nung, 1994, beispielsw eise war das Thema .. SonstiGer Ziv ilprol.eß. gerade e inen Abs:u·z. wen (5. )5). 

40 So unters.; heidet e(W:l Keller, NJW L989. U 89 , 2.294 f. , die Analyse vQn vom Best'huldigtcn J.bgesondcr­
tCIl Matt'rial von der An;ll y :§.~ des-jen igtn M3 tcru.h, das vom Bcschuldig(t~n erst nllucl s eines kö rperlichen 
Elngnff:; erlangt wurde. 

41 Z. B. mit dem Argumem. der Mensch werde z.um Objekt der Verbrechensbekampfung gemlcht, womit 
ein Eingriff in die Menschenwurde vorliege; vgl. Rademacher. Zulassigk eit der Gcn-An;1lysc, NJW 1991, 
nj,7J6 . 

. 41. Vgl. elw;'! Keller, NJW 1989,2289. 2296, d~r die Zulassigkeit der DNA-Analyse Im Slfa!"crrahren nach 
der I)chcndcn Rechts lage verneint, weil ein Eingriff in d;\s inro rmauo nclle Selb:abcstimmungsrc<: ht des 
Burgefs vorliege, rur den §§ 8 13 , 81c 5tPO keine ausreichenden Recht sgrundbgen se ien. Keller h~lt uber 
die Schaffung einer ausreichenden Regelung für m6ghch. 

43 So die bereits zHiene Entscheidung ßGH NJW 199° .2.944 L, oder die Emschließung dcs Bundl'sratC$ zur 
Anwendung ge.ntcchntscher Methoden am Menschen vom 16. 10.1992, BR-Drucks. 424192. (Beschluß), 
11 d . 

44 Zu nennen sind de r Disku.ssionsemw'urf einer geserl.Jichen Regelung Z.um gt'!ncli schen FlIlger.tbdruck 
und l:olgcanderungen des Bundcsminislcn der Jusri~ vom 2.0. 12,. 1989 (vgl. dazu Wachter, Auf dem Weg 
tur G enb3nk ? ScV 1990, ) 6, ff .); ein Refcrcmcnemwurf vom 21. 11. 1991; der Entwurf der SPD-Frilk ­
Lion (BT-Drucks . 1::1)981 ) und der Entwurf eines Strafvcrfahrens;anderunb:.gesctz.es - DNA-Analyse 
(»> Geneti sch e-r Fingcubdruck .. ) der Bundesregierung (BT-Drucks:tdlC IJ/66; VOIli 1.}. 1995). 

45 Vgl . d3ZU insbes. Rcicht'It, Verfahren , Zuhissigkc it und Auswirkungt n der DNA-Technologle (geneti­
scher F ingerabdruck) auf den Anwendungsbcrc.ic h der V~\tersd1:l ts\,ermulung 1m Rahmen des § 1600 0 n 
BGB, '99'. 
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472 auf die gegenüber § 8 I a StrO klarere Eingriffsnorm des § 372a zro zurückzufüh­

ren sein dürfte und andererseits darauf, daß Mißbrauchsmöglichkeiten im Vater­

schaftsprozeß, in dem der Staat gleichsam der "Schiedsrichter« zwischen sich 

streitenden bürgerlichen Parteien ist, weniger virulent erscheinen als im Strafverfah­

ren, wo der Staat direkter »Gegner« des Beschuldigten ist. Diese Erwägung trifft 

auch auf andere Zivilprozesse als die zur Vaterschafts feststellung zu. 

2. Genetische Analysen an Arbeitnehmern 

Die rechrliche Beurteilung der DNA -Analyse an Arbeitnehmern bi.ldet einen eigenen 

Schwerpunkt, innerhalb dessen unterschieden werden muß, ob Analysen bei der Ein­

stellung·" oder im bestehenden Vertragsverhältnis vorgenommen werden sollen. Wäh­

rend es bei Analysen im Zusammenhang mit der Einstellung eines Arbeitnehmers ins­

besondere um das Fragerech t des Arbeitgebers einerseits und die Offenbarungspflich­

ten des potentiellen Arbeitnehmers andererseits geht", spielen im bestehenden Ar­

beitsverhältnis die gesetzlich normierten Vorsorgeuntersuchungen4S eine größere 

RoUe in der ju ristischen Auseinandersetzung.'? Zweck der Untersuchung kann so­

wohl die Wahrung betrieblicher Interessen (Kosten ersparnis, Schut" von Kollegen 

usw.) als auch der Schutz der Gesundheit des Arbeitnehmers sein. So 

Die Auseinandersetzung um die Zu lässigkeit ein "einer Analysen wird im Bereich des 

Arbeitslebens ähnlich wie im Bereich des Strafverfahrens vehement betrieben, nicht 

zuletzt wohl auch deshalb, weil das Machtverhältnis zwischen Arbeitgeber und Ar­

beitnehmer zum Teil als ähnlich unausgeglichen wie das zwischen Staat und Bürger 

angesehen wird.5' Unter diesen Voraussetzungen scheint die Tatsache, daß DNA­

Analysen der Gesundheit des Arbeitnehmers auch dienlich sein können, in der Dis­

kussion eher zweitrangig zu sein. Wie im Bereich des Strafverfahrens liegt auch für 

die DNA-Analyse im Arbeitsleben bereits ein Gesetzentwurf vor.i' 

46 DJ.Z.u ausführlich Rose, Genomanalysen an Arbeitnehmern vor der Einstellung: Die Grenze ihrer zuläs~ 
sigen Durchführung aU!i .1r bcits- und \'crf~ssungsrcchlhchcr Sicht, J9 89-

47 Vgl. Wiese. Genetische Analysen und Rechtsordnung, 1994. S. 42 f. 
48 Vgl. Wiese, Geneuscbe Analyse bei Arbeitnehmern, RdA 1986, 110, 11S. 

49 Wobei der:lrtige U ntt rsuchungcn sowohl nach TaligkciLSbeginn als auch n3ch der Einstellung, aber vor 
Tatigkeits3ufnahme von Bedeutung sind. Nach gegenwartig ubcrwicgender Ansicht ist die DNA-Ana­
Iyse kein l.ulässiger Gegenstand einer solchen Untersuchung, vgl. Dieckgr:if, Genoman;t!y!;(" im Arbeit_s­
recht, BB 1991, 1854. 1858. 

50 Vgl. dOl.l.u Wiese. Die EntscWüsseiung des menschlicben Genoms - gegenwartiger Rechtszustand in der 
Bundesrepublik Deutschland und Diskussion uber gesetl.i.ichc Nc:uregc:lungen, in: Centro de direito 
blomcdico. Universidade d!! Coimbrallnstitut tu!' Ar7. I'· und Arzncimiw.olrl'dH, Universität Goningen 
(Hrsg.) , Genome AnaJysis, 199'4. S.3SS. 400L j ferner Hcdmann, ArbeilHcl.:hdich.:: Probleme der 
Genom:maJrse. in: IG Chemie-P::tpier-Keramlk (Hrsg.), Gl'netische AnOl.ly~en in der Arbeitswelt, '991. 
5. 67 ff. 

S I Deutsch, Medizinische Genetik und Genom:l:fulyse, VcrsR '9'94, 1,3, Ist gar der Ans:ichr, dölß die schwie­
rigsten Probleme im Zusamm.::nhang mit der Genomanalyse im ArbeitSl'c,·hl bestehen. und betont die 
Gefahr der erheblichen Ben::tchtciligung von Arbeitnehmern. 

SI Entwurf ei'les Gesetzes über Sicht:rht::i t und Gesundheiuschutz. bei der Arbeit ( Arbeitss(:hut'~rahmenge~ 
setz - ArbSchRG). beschlossen vom Bundeskablße[( am J. 11.1993 . BT-Drucksache 12/67p. Vgl. dazu 
Oetker, Der Entwurf elnes ArbeiLSschutl.ranmengeselzes, ZRP 1994 , 119, 113; Wiese. Genetische Ana­
lysen und Arbeirsst."hut7.. . Zum Entwurf elncs Gt"ser.l.Cs ober Sicherheit und GesundheltSschulz bei der 
Arbeit (Arbeilsschut'Lr.Utmengesctz), BB 1994, 1209 fL 
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J. DNA-Analysen für Versicherungen lJ 

Versicherungen, die ein Interesse an den genetischen Dispositionen ihrer Klientel 
haben könnten, sind Kranken-, Unfall- und Lebensversicherungen bzw. deren 
Träger. Die Interessen der Beteiligten liegen auf der Hand: Bei der Anbahnung des 
Versicherungsvenrags wollen die Versicherungsträger ihr Risiko minimieren", 
während der Risikoträger dieses Risiko gerade durch eine Versicherung zu sozial­
isieren bemüht sein wird. Somit stellt sich die Frage, inwieweit Versicherungen 
verlangen dürfen, daß der um Aufnahme in die Versicherung Bemühte einen 
DNA-Test vorlegt, und ob derjenige, der sich bereits einem solchen Test unter­
zogen hat, Aufklärungspflichten gegenüber der Versicherung hat. Ist ein Venrag 
abgeschlossen worden, so fragt es sich, ob in Abhängigkeit von der genetischen 
Kons<i<ution für den Versicherungsnehmer besondere Sorgfahspflich,en bes,ehen 
(womit sich ebenfalls die Frage stellt, inwieweit die Versicherung die erforderlichen 
Daten erheben darf bzw. der Versicherungsnehmer zu entsprechenden Offenle­
gungen verpflichtet ist). Geht es schließlich um die Leistungsgewährung durch die 
Versicherung, so können LeistungsumIang und -ausschluß von der genetischen 
Konstitution abhängen." 

4. DNA-Analysen im Zusammenhang mit genetischer Beratung 

Neben der bereits erwähnten Präimplantationsdiagnostik spielt die DNA-Analyse 
im pränatalen Stadium ebenso eine Rolle wie die postnatale Untersuchung, wobei es 
bei letz.tgenannter einen bedeutenden Unterschied macht, ob die Untersucbung an 
einer einwilligungsfähigen oder an einer einwilligungsunfähigen Person durchge­
führt werden soll. 

a) Präimplantationsdiagnostik 

Wie bereits erwähnt, hat der Gesetzgeber in §§ 2, 6, 8 ESchG die Durchführung 
einer Präimplantationsdiagnostik verboten,6 oder, um bei der naturwissenschaftli­
chen Wahrheit zu bleiben, verbieten wollen.57 Zweifel an der umfassenden Wirksam­
keit des Verbots wurden in jüngerer Zeit laut, weil Diedrich, ArZt an der 
Medizinischen Universi,ät zu Lübeck, mit dem Vorhaben, eine Präimplamationsdia­
gnostik durchzuführen, an die Öffentlichkeit trat.,8 Möglicherweise berührte 
Rechtspositionen sind einerseits das Recht auf Leben und die Menschenwürde des 

53 Einen Überblick über die Fr;'l~('steJlungen in diesem Bereich vermittelt Simon, Genomanalyse bei Versi­
cherungen, M~di7.inische Genetik 1992, 17 ff. 

.54 Vgl. z. B. hir die priV3[l' Krankerwt'rsichl'rung Schu[z.-W'eidncr. Ocr vcrsichcrungsrcchdidH.' Kahmen fur 
eine Verwenung von G~nomanalysen, 199 J, S. r 76 H. Für die gesetzlichen Versicb(rungen mag die Inrer­
esst'_nlage gcgenwartig no.ch davon abweichen. Für die Zukunft ist aber durchaus vorstellbar, daß es zu 
einer Eingangsuntersuehung auch (ur gesetzlich versicherte Personen kommt, um deren dtisikoklasseo: 
oder dergleichen fcstzuleg(·n mit dem Ziel, eine ri~ikcnorientiertc Beilragss truktur auch in den gesct7.1i­
chen Versicherungen einz.uführen. 

55 Vgl. 7..u den drei genannten Einsatzfeldern von DNA-AnOilysen im Ver.'ji cherungswesen Schulz-Weidner, 
Genomanalyse und SO:i.i;llvt·rsicherung in der Bundesrepublik Deutschland, 10: Ccntro tie dm:ito biome­
dico, Unlvcrsidade de Coimbrailnstilut fur Arl:t- und Ar:i.neimittelrecht, Universit3l Gott.ingen (Hrsg.), 
Genome Analysis, '994,5.265, 267. 

56 So etwa Laufs, Arztrccht, [99), Rn. 398. 
57 Vgl. zur Intention Kclkr/Gunthcr/Kaiscr, Embryonenschutzgt'sctZ, § 2 Rn. '3 m. w. ~. und zur Realit3.t 

unten IV. l. 

58 Vgl. »Die Woche« vom 27.7. 1995, IIBabys ohne Makel",. 
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474 Embryos, andererseits die Wissenschaftsfreiheit und das Interesse der Mutter daran, 

ihrerseits so wenig wie möglich körperlich beeinträchtigt zu werden." 

b) Pränatale Diagnostik 

Im Bereich der pränatalen Diagnostik stehen sich jedenfalls potentiell die Interessen 
von ungeborenem Kind und Eltern sowie möglicherweise auch der Allgemeinheit 
gegenüber60 Interesse des ungeborenen Kindes kann dabei an sich nur die Erhaltung 
seines Lebens und/oder seiner körperlichen Unversehrtheit sein. Dieses Interesse 
kann möglicherweise durch den Eingriff, der (bislang) erforderlich ist, um untersu­

chungsfähiges Material zu gewinnen, beeinträchtigt werden'" Ergibt sich bei der 
Analyse, daß der Embryo erheblich geschädigt ist, und entschließt sich die Mutter 
daraufhin zur Abtreibung'" kann die Beendigung des ungeborenen Lebens jeden­

falls nicht auf das Interesse des Embryos gestützt werden. Umgekehrt kann die 
DNA-Analyse aber auch den Verdacht einer Schädigung des Embryos ausräumen, 
eine Abtreibung also möglicherweise verhindern und damit gerade seinem Interesse 
dienen 6 ) 

Das Interesse der Mutter ist in der Regel darauf gerichtet, die genetische Konstitu­

tion des Embryos zu kennen, um mit einem vermehrten \'(Iissen über dessen 
Schicksal entscheiden zu können. Interessen der Allgemeinheit betreffend sei auf die 
Diskussionen in den USA über die Frage hingewiesen, ob behinderte Kinder noch in 
die Krankenversicherung aufgenommen werden, wenn Eltern die Behinderung hät­

ten vermeiden können (etwa durch eine Abtreibung nach pränataler Diagnostik). 
Man mag den Gang der Diskussion ethisch unvertretbar finden, doch ändert sich 
dadurch nichts daran, daß die entsprechende Fragestellung auch in Deutschland die 
Gemüter bewegen wird, je mehr sich die finanzielle Lage der Krankenversicherung 
verschiech tert. 
In möglicherweise nicht allzu ferner Zukunft könnte der Interessenkonflikt noch um 
eine weitere Konstellation bereichert werden: Sobald diagnostizierbare Krankheiten 
des Embryos mittels einer somatischen Gentherapie im Mutterleib und nur dort, 

also nicht auch noch nach der Geburt, therapierbar werden, stellt sich die Frage, 
inwieweit die Mutter verpflichtet sein könnte, eine entsprechende Analyse (und an­
schließend die Therapie) vornehmen zu lassen. Jedenfalls läge erneut ein Interessen­
konflikt zwischen Embryo und Mutter vor, allerdings mü veränderten Vorzeichen 

gegenüber der oben geschilderten aktuellen Interessenkonstellation. 
Nicht ganz unbedeutend sind ferner schon heute Fragen der Haftung des Medizi­
ners, der eine pränatale Diagnostik vornimmt, etwa für den Fall, daß er einen 
genetischen Defekt des Embryos übersieht 6 < 

~9 Llßt :;ich die Mutter den EmblYo implantIeren, so darf danach eine pranarale Diagnos(ik und als deren 
Folge möglicherweise eine Abtreibung durchgeführt werden; vgl. sogleich b). 

60 Vgl. L",ufs, Arzm:ch t, 1993. Rn. 402. 

6] Und 7.war deshalb, weil mit den bisher JngC\\'andlen MNhodcn. Choriozottcnbiopsic, Amniol.cntcsc 
und Fcwskopic, ein nicht unbedeutendes Aborr- oder Vedelzungsristko verbunden iSL Vgl. 7.U di CSt'n 
Verfahrcn Cr:lmcr, Gcnom- und Genanalyse, 1991, S. 14 fi.; zu den Risiken vgl. Schmidr, Rechtliche 
Aspekte der Genoln<lnalyse, 199[, S. 36 f. In. W. N. Zu den aktuellen natur.vls~t:n~c:h afdlchen Entwick­
IUlJgen ,",gI. unten V. I. 

62 Zum neu t:n Abtrt'jbung~ rt' cIH und in.s bes. zur medrl. inisch-~oziakn Indik.llion des § llSa Abs. 1 StGB 
vgl. Trondlt:. Das Schwangt'ren- und Fa mLlJ l'llhdfc:mderung :;;.g e-sct:l, NJW 1995 , J009 . }015. 

6} So wird von Är7;tcn auch die humnngenctJsche Beratung und Dj:tgnoslik gefordert, wenn nach der 
Sc.hwangt·rschaftsberalUng der begrundete Verd<lchr auf ein gcnetm"hes Risiko besreht; vgl. Bericht der 
Bund-Lallder-Arbeitsgruppe IO Gellom 'lnalyse .. , 1990, Bundesanzeiger J613, 5.47. 

64 Vgl. nur BGI-I. FamRZ [994. }64 (f.; JR 1994,456 H.; Schlund , Aufkl:irlln g~ defiz.it über moglichc präna­
tale Schadigun g der Leibes fru cht und .1rzrliche Haftung, JR 199} . ]41 rr. D<1s Problem ste llt sich aber 
nieht nur bei d(' r pr,tn .1t.1lcn Diagnostik, sondern ler1.diLh bci jede .. f'orm der genclischen Beratung. Vgl. 
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c) Diagnostik am geborenen Menschen 

Unproblematisch erscheint der Fall, daß ein erwachsener und einwilligungsfähiger 
Mensch Informationen über seine genetische Konstitution sucht und sich deshalb 
einer DNA-Analyse unterzieht . Hat er beispielsweise den Verdacht, die Veranlagung 
zu einer schweren Krankheit in sich zu tragen, so kann diese Analyse für ihn beru­
higend und hilfreich sein, wenn sie den Verdacht nicht bestätigt. Anders liegt es 
allerdings, wenn sich der Verdacht bestätigt. Dann ist der Betroffene möglicherweise 
auf ärztliche Hilfe angewiesen. Sinnvoll ist es deshalb sicherzustellen, daß der Rat­
suchende grundsätzlich vor und nach der Analyse bzw. der Mitteilung der Ergeb­
nisse entsprechend beraten wird. 
Doch sind damit noch längst nicht alle möglichen Probleme gelöst: Wie etwa soll 
sich der Au.t verhalten, der im Wege der Untersuchung des Ratsuchenden festges tellt 
hat, daß Mitglieder der Familie des Ratsuchenden ein hohes Risiko haben, ebenfalls 
eine schwere Erbkrankheit in sich zu tragen? Abstellen kÖnnte man hier auf das 
"Recht auf Nichtwissen«6j der Betroffenen. Doch fragt es sich sogleich, ob dieses 
Recht Vorrang haben kann, wenn eine Mitteilung an den Risikorräger oder Dritte 
möglicherweise das Leben anderer Menschen66 oder die Gesundheit des Risikoträ­
gers selbst'7 schützen kann. 
Ebenfalls problematisch ist auch die Analyse an nicht (voll) einwilligungsfähigen 
Personen: Hier machen möglicherweise die Sorgeberechtigten geltend, sie bräuchten 
Kenntnisse über die genetische Konstitution des Betroffenen, um ihr Sorgerecht 
entsprechend auszuüben. Dem entgegen steht jedoch potentiell das Interesse des 
nicht Einwilligungsfähigen, selbst (nach <Wieder-> Erlangung der EinwiUigungsfä­
higkeit) über die Durch.führung der Analyse zu entscheiden. Es ist allerdings davon 
auszugehen, daß in der Regel jedenfalls dann, wenn es um die Diagnose einer heil­
baren Krankheit des nicht Einwilligungsfähigen geht, die DNA-Analyse vom Sorge­
recht gedeckt ist." 

IV Brennpunkte in der Debatte 

Gegenwärtig stehen vor allem zwei Anwendungsfclder verstärkt im Rampenlicht des 
öffentlichen und wissenschaftlichen Interesses: Präimplanrationsdiagnostik und 
DNA-Analyse im Strafverfahren. Das darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, 
daß auch die anderen Anwendungsfelder der DNA-Anal)'se brisante Elemente in 
sich bergen: Bedenkt man, von welch existentieller Bedeutung die Begründung eines 
Arbeitsverhältnisses für die meisten Menschen ist, und führt man sich die Arbeits­
marktcntwicklung der letzten Jahre vor Augen, dann scheint die Prognose berech-

duu Schmldt, Rcchdi:.:hc. Aspekte der Gcnol1u,nalysc. 1991. S. ,89; Deutsch. Haftung fur unerlaubt (' 
bzw. fehlerhafte GenonlJ.n.llyse, m: Ccmro d(~ din:ilO biomcdico, Un,,,crsidade de Coimbr;t/InSlillll rur 
Arzt- und AnncimmelrcdH, Unlv('']"siflt Goningcn (Hrsg.), Gcmlme An,tlys is. 1994, S, 69 fr. 

65 Vgl. dazu L3Ufs, Arztrecht, 1993. Rn. 406 m. w . N.; WII,:se, Die Em chlu.ssclung des menschlichen Ge­
noms - Gegcnv,,'arugcr Rcchtsl,ust:md In der Bundl'sTepublik Dcutsc.:hbnd und DiskUSSiOn uber gescr:l­
liehe Ncurcgdungcn, in : CCnlro dc dlrc-ito biomtdico, Univ('rsidadc dc COJlnb ralln!;litut fur Arz.t- und 
Arr.ncilllUtclrccln, Umvcrslut GOllingcll (H rsg. l, Genom<' AnalYSIS, '994, S, }8s. 389. 

66 H I(~r mußte nach gC'hcndem Rec:ht aur d:c all ge·ml'incn Grundsatze.' zum rednfe.rt lgendc!1 Notstand, § 34 
StGB, 7..uru..:kgl..'gnff\'!'n ,"verden . 

67 Vgl. dazu Grelfer, Gesetz.llch geregelte Inrormauonspflichlcn gc{;enuber RISikOlTabCm von genetisch 
btdingten. heilbaren Krankhelt~n, ZRP '994, 24 H. 

68 Vgl . Deutsch. Ao,trccht und Arzilcoimittdrcchc, '99 ', S. J 17. 
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tigt, daß künftig viele Stellen bewerber einen »freiwilligen« DNA-Test zum Bewer­
bungsgespräch mitbringen werden, womit BeschJ"änkungen des Fragerechts des 
Arbeitgebers nur noch Makulatur wären.69 

1. Präimplantationsdiagnostik 

Ein generelles Verbot der Präimplantationsdiagnostik, wie es der Gesetzgeber aus­
weislich der Begründung des Kabinettsentwurfes zum ESchG gewollt hat'O, besteht 

nach gegenwärtiger Rechtslage nicht: 

a) Naturwissenschaftliche Grundlagen und Regelungen 

Die Durchführung der Präimplantationsdiagnostik" verläuft wie folgt: Nach einer 
IVF" wird die befruchtete Eizelle im Brutschrank in Kultur gehalten, um sie durch 
Zellteilung zu vermehren (wie dies auch im Mutterleib der Fall wäre). Sodann wer­
den diesem Zell konglomerat ein bis zwei Zellen für die Analyse entnommen, und die 
restlichen Zellen werden kryokonserviert. 71 Nach der Analyse der Zellen auf be­

stimmte Erbkrankheiten muß je nach Befund entschieden werden, ob der verblei­
bende Embryo in die Gebärmutter der Frau verpflanzt oder aber vernichtet weJ"den 

soll. 
Das ESchG verbietet nicht ausdrücklich die Durchführung einer Präimplantations­

diagnostik, sondern normiert folgendes: § I Abs. I Nr. 2 ESchG verbietet die 
künstliche Befruchtung einer Eizelle zu einem anderen Zweck als der Herbeiführung 
einer Schwangerschaft, § 2 Abs. I die Verwendung eines Embryos zu irgendeinem 
nicht seiner Erhaltung dienenden Zweck", § 6 Abs. I die Herstellung von Embryo­
nen mit identischen Erbinformationen (Klonen). Unter einem Embryo versteht des 
ESchG nach § 8 Abs. I bereits die befruchtete menschLiche Keimzelle vom Zeitpunkt 
der Kernverschmelzung an und, das ist für die Präimplantationsdiagnostik von ent­

scheidender Bedeutung, jede einem Embryo entnommene Zelle, die sich zu teilen 
und zu einem Individuum zu entwickeln vermag (tOtipotente Zelle). Das Klonen 
nach § 6 Abs. I ESchG erfaßt daher auch das Abspalten einer solchen (tOtipotenten) 
Zelle zu Zwecken der Präimplantationsdiagnostik-" 

69 Fur dU!5C Prognos(:." spricht ~ In vergleichbares Verh,, [rcn VOn nlchl wemgen ;arbcHssuchcnd<.:n Frauen Ln 

O:ndeutSI; hlan d, di e: dem put<.:miellen Arbcltgeber un:lUfgd ordL'rl Beschl:lIl ,gu ngen uber ihre (ku n~di ch 

herocigefLihne) Unfrudnbttrkcit vorkglcn. DJ5 Problem sldll u . ., . au ch Wlcse, Die t::lIlsrh lu.s!.c1 l1 ng des 
Ill ('" n schhch~n Genoms - Gcg('flw artlg(:!' Rcchrs""usto nd In d('r BUlldes rl'publik Dtuls~:hland und Di1 kus­
sion uber gcs(T/.lichc NCu["cge111 ngcn, IU : Cent H .I d" dlfcllo hl('Jm ~' !ll': o, UOI \'crs ld.1.d..: de 'oilllbra/ l rlSt llllt 

fur Arzl- und Ar:t.ncimim:lrechr. Universir.1l Gomngen ( Hrsg .) . Genome An llysi s. 1994, S. 385, 406f. 

70 Vgl. oben Fn. 57. 
7T Fur eine Ubcrslcl1t der verschIedenen Merhod<:n und Mögllchk e.lt en der Pr:um pl:antation.wlI3 g:noHik vgl. 

V("fhnsk y/ Kultt'r (H ng. ), PrelmplanlJlIOn O):l gn o :.h of G~nc tl~· DIscllscs: A N t\\< Tt'chl1l<]uc Ln 1SSI.,')(CU 

Rq)rod uction; OcliunlY. Pn:implant:llion Dlagno .u:, Prcll.1ta l DI lgno:::is 1994. 14 : T2 I 7 fr. 
71. In-Vuro-!:("r'tt! l.s;nio Il, ,.B efrud HlI!IS Illl Re:ll"gt l1 zgbs .. . Die IVF steht lI lHer Arzlvorb\:.halt, § ~ N r. I 

ESchG. Da.) alternauv mogllche Verfah ren der IHen nen Ll\' :lge i.51 llnublirh; vgl. zu diesem Vedahren 
Kdler/Gunl htr/ K;llser, Embr}'onenschulzgcser1. , Einf. A VIII, Rn. 13. 

7 J Unter Kryokonscr.'lcrung Wird tI.l5 Konserv!lTl'1l von l\ILHcnal bCL cxtr,,;m tiden Temperaturell y c r.~t"Jn­
den. 

74 § 1 Ab" I r~hC crf .. fh H:tr1d lur'l}:t'n. dIe I! l\ Vol'ft·ld dieser mIßbr:w chlld lt' l1 Vtrwendun~ lic).!;cn . 
75 Vgl. Kc·lI erJGu nthcr/K'lIScr, Embr),oncnsch ut.l.~-cSCI7 .• '6 Rn. 4· 
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b) Beweis- und Definitionsprobleme 

Demzufolge ergeben sich zwei Fragestellungen: Zum ersten, wie eigentlich bewiesen 

werden soll, ob eine Präimplantationsdiagnostik an einer totipotenten Zelle vorge­
nommen wurde,6, ob also ein Embryo i. S. v. §§ 2 Abs. I, 6 Abs. I ESchG verwendet 

wurde. Ein solcher Beweis könnte nämli.ch nur dadurch angetreten werden, daß 

entsprechende Forschungen an Zellen im frühen Stadium durchgeführt werden wür­
den. Diese Gewinnung gesicherter Erkenntnisse stellt allerdings wenigstens poten­
tiell verbrauchende Embryonenforschung dar, die das Gesetz ja gerade selbst 

verbieten will. 

Es erscheint mehr als zweifelhaft, ob die bloße Behauptung, ZeLlen seien in einem 

bestimmten Stadium noch totipotent, als Beweismittel ausreicht. Entsprechende Er­
kenntnisse liegen zwar aus Tierversuchen vor." Nicht umsonst allerdings bleiben 

Aussagen zur Totipotenz menschlicher Zellen vageJ' Insoweit auf ausländische For­
schungsergebnisse zurückzugreifen79 , wäre zwar auf den ersten Blick eine prakti­

kable Beweismöglichkeit, aber in Anbetracht gerade der Schutzricluung des 
Gesetzes nicht nur zynisch, sondern wohJ auch rechtLieil unzulässig: Wenn das Ge­

setz die Embryonenforschung verbieten will, kann es nicht zugleich die Embryonen­
forschung zur Durchsetzung des Verbotes notwendig machen. 
Zweitens steht überhaupt niclu fest, ob eine Präimplantationsdiagnostik nicht auch 

an nicht mehr totipotenten Zellen möglich ist. So trägt Diedrich vor, daß auch im 
16-Zell-Stadium, für das - ebenfalls auf der Basis von Tierversuchen - die Totipotenz 

der Zellen verneint wird, eine Präimplantationsdiagnostik möglich ist. so Sollte dies 
zutreffen, so stellt sich die Frage verstärkt, ob der Gesetzgeber seinem Wunsch ent­

sprechend die Präimplantationsdiagnostik als solche verboten hat oder nur die 
Untersuchung an totipotenten Zellen, also den Embryonenverbrauch-" Für die 

letztgenannte Alternative spricht der Gesetzcsworrlaut8
" der in seinem noch mögli­

chen Wortsinn für strafrechtliche Sanktionen die Grenze der Auslegung darstellt. 8) 

Der anders gelagerte Wille des Gesetzgebers ist dann unbeachtlich. Für diese Sicht 

der Dinge spricht rechtspolitisch auch, daß ja die Abtreibung eines genetisch geschä­
digten Embryos zulässig (nicht rechtswidrig) ist. Der wesentliche Unterschied 
zwischen Abtreibung und Tötung des Em bryos nach einer Präimplantationsdiagno­

stik liegt, wenn diese an nicht mehr totipotenten Zellen vorgenommen wird, darin, 
daß im Falle der Abtreibung der Embryo der Mutter zunächst implantiert werden 
müßte. 8, Darin kann offenkundig nicht die entscheidende Grenze zwischen Zuläs­
sigkeit und Unzulässigkeit liegen, vielmehr spräche in Anbetracht der bei einer 

76 Vgl. hiert\l auch ßeier, Die lotipotente Zelle: Zur immer wlcder ncucn Diskussion um Ihn: Definition 
und ihre embryolOSIsche Sisnirlkam., Fen.iht.n 1995 . I J: I) 5 f . 

77 Vgl. Kcller/Gunther!Kal~ r) E.mbryontnschulzgeSCl7,. , ELnfuhrung !\ Ir Rn . .3 -1. 
78 So slc:Jk'n beispu:lsweise Keller/Gumhet'/ K;user, Ernbryoncnschul'.t.gcsttz . § l Rn. IJ k Sl , cbß die Zellen 

cN.:·",'( (l-Ien'l.lrhchullg dun.:.h die Vl'r f~:.s ('r) bis ""lUm 8 ~Zl'I! ~St:\dlllm LOt ipot('n t si nd. 
79 Verbraucbfndc Emhryollcnfnfschung: ISt Illcht ubcr.l ll verboten. Dll rt hb~· ruh n Wird dle Pr~impbtHn­

tionsdi:t.gnosLik et\V3 in USA, lulien, Sp3l\i en. ßdgicn und Im U. K. 
80 Zitien bel RöllLl'ltlLippcft, KOmllll'nlaf zur MUl>terbcrufsorJnung der Deutschen Af7.tl"" (MBO), '995, 

§1 Rn. 66. 
81 Wonn Jann seltCns dcs Geseti'gcber:: t'1Il handwl""rklicll t: r Schnit:t..er erster Gute, be.st~·nfalls erklarbar 

durch natllrwl ~senschafdidlc Kurzsi hllgkeit, lIegt. 
S: So ;m..:h }{ ;a l7..C.lJLipptrt, Kommcnt.lr zur J\·fuS t~Tb(·rufsordnung fur die Deutsclll'fJ Är~H: (MBO), ]995. 

§.Rn.61· 
8J Dreher/Trondle, Slr:l fgesCt7,buch und Nebengesetze, 1995, § t Rn. 10,," m. w. N. 
84 Sind hingl""gcn LOllpoteme' Zellen betroHen, 50 wird bel der Pr:lImplamationsdl3;;:nomk unabhanblg da­

VOI', ob dann eine ImplantJ.lion des verbleibenden Embryos erfolgt. jedenfalls CJn Embr)'Q, namlich dIe 
untersuchte totipotente Zell", gClo tN, wahrend dH~_ .'i beI ('incr Pr3n3tnldi :tgnostik nur Jan n der Fall ware, 
wenn der Embryo n-ach der AIl.llyse auch :tb g('l n c b~'n werden wurde. 

477 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1996-4-466 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 06:09:36. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1996-4-466


Abtreibung größeren Belastungen der Frau manches für die Zu lässigkeit der Präim­
plantationsdiagnostik. 8, 

Die Meinungen zur Zulässigkeit der Präimplantationsdiagnostik sind aber dennoch 
geteilt; als unzulässig wird bereits die In-Vitro-Fertilisation unter dem Vorbehalt der 
"Törung bei Qualitätsmängeln« angesehen 86 Im Gesetz findet diese Wertung keine 
Stütze. Anders läge es lediglich dann, wenn entweder § [ Abs. [ Nr. 2 ESchG dem 
Arzt verbieten würde, eine künstliche Befruchtung vorzunehmen, ohne sicher zu 
wissen, daß eine Übertragung des Embryos auf die Frau stattfindet, oder § 2 Abs. I 

ESchG verbieten würde, den durch die Analyse als geschädigt identifizierten Em­

bryo im Reagenzglas sterben zu lassen. 
ßeides ist aber nicht der FaU. Auch bei einer In-Vitro-Fertilisation ohne das Inter­
esse, eine Präimplantationsdiagnostik durchzuführen, kann es nämlich zur Entste­
hung geschädigter Embryonen kommen, beispielsweise durch Mehrfachbefruch­

tung. In einem solchen Fall wird nicht bestritten, daß dieser Embryo nicht erst 
transplantiert zu werden braucht, um dann in utero abzusterben. Vielmehr ist aner­
kannt, daß die Befruchtung nicht "zu einem anderen Zweck als der Herbeiführung 
einer Schwangerschaft« (§ I Abs. I Nr. 2 ESchG) erfolgt, wenn sich die Beteiligten 
vorbehalten, nur einen ungeschädigten Embryo zu transferieren. Ebenso liegt keine 
mißbräuchliche Verwendung darin, den Embryo absterben zu lassen, weil eine Be­
gehung des DeJjkts durch Unterlassen nicht in Betracht kommt.!' 

2. DNA-Analyse im Strafverfahren 88 

Wie bereits angesprochen, hat die zunehmende Sequenzierung des menschlichen 

Genoms mittlerweile dazu geführt, daß auch Untersuchungen des nichtcodierenden 
Bereichs der DNA von nicht unerheblichem Aussagewert sind oder wenigstens sein 
können. Der naturwissenschaftliche Hintergrund ist folgender: Die nichtcodieren­
den Bereiche der DNA " bestehen zum Teil aus repetitiven DNA-Sequenzen.'o 

Diese sind z. T. potentiell mit verschiedenen Krankheiten assoziiert. So entdeckte 

85 Neben der angesproch("lI t' n Problematik gilt es dann aber noch zu beachten, daß (ur die IVf, die ja 
VorausSctLung der Durchluhrung einer Praimplamationsdl,lgnOsttk ist, gem:H~ § 9 Ne 1 ESchG ein Arzc­
vorbehalt gdL Dieser ISt standcsn'chdich an die Richdin ien der ZIl s ta n d J~('n An.cl'bmmcr gebunden. Die 
Arztckammern SClzcn rcgdm;tßi g die- Vorg.\bc·n dcr Bundcs;ir:a ckalllIHCf um, und hier wurden restriktive 
Richtlinien zur Durchfuhrung des intrawb:u t'n GamctentLtnsfrr:i, der In-Vltro-Fenilis;1tloll mit fm­
bryonl'IHr;tnsfer und anderer verw:1ndrcr Methoden erbsseIl, vgl. Dt. Arzteblatt 91, Heft 1/2, lo.J:J.nuar 
'994. Wellere Beschrankungen e r ~ebcn sich JU ~ § 1 .Abs. 5 der MBO. der Regelungen 7.ur Embryonen­
forschung (Verbot) und zur Diagnostik an Embryont'n vor Transfer In die we iblichen Org:J.ne (Beschnin­
kung auf geschlcd ll$gcbundl'lll' Krankheiten, Einholung des VOlums einer EthikkommissIon) enthi lt. 

86 Lwfs, Fortpfbnzungsmedizm und A r-~tr('c1lt , 5.79. 
8750 sah schon der K;1binel!~ b erichl 2,ur kunstlichen Befruchtung beim Menschen , BT-Drucks. 11/1856, 

S. 4, die geschilderte Konstellation nicht Jls einen VOn § I Abs. I Nr. 2 ESchG erf;1ßren Fall an; ebenso 
Keller/Gumher!K:li ser, § 2 ESchG, Rn . 7 und J4. 

88 Der Bund~.sl."g h:u nach Rcdakrionsschluß dieses Hl'ftes tlle $tPO im Hmblick auf die Durchfuhrung von 
DNA-Analysen 7,.U Zwecken dl~S St r.lfvafnhrens JiuJ drr Grundlage des Gesc(ztnt\vurfrs der Bundesre­
gierung (BT-Drtks. 1) /667}J dem Geseuelltwur( der SPD-Frakl.lo(l (ßT-Drcks. 1)/ 3116) und den 
Änderutl !;S vorschlagrn des RcC'htsJ.u,sschu5se5 drs Deutschen Bundes t .J.1; C~ (ßT-Drcks. 1)/6420) g.c.1ndert. 
DIe Gcsetzcsanderung entspricht 7.um Ted der in dll'scm Beitrag g~ußerten Kritik an der bisherigen 
RedHSlage, In dem sIe beispielsweise Mjßbrauchsvorkrhrllngcn fur die Durchft..ihrung der Analyse von 
nach §§ 8' I -:l , 81 c StPO gl'wulinent'm Material einfuhrt. Un l;l" lost bleIben die rnit Umc'I'Suchungl'1l :1uf 
.. freiw i.ll iger ... BaSIS v(,'rbundl'li tn Prolllclfle. D ie an der Rechtsp rechung z ur Zubssigkelt der DNA­
Analy Sl~ im Stra(verbhren ;dlcin :lUf der Grundbge von § SI l SI.PO t cubtc Kritik bleibt Jedcnhl1s im 
Hinblick auf dJ/: Jn der Vergangenh eil durchgduhrten Analys c-n eJn ~chbgl g . 

89 DIe jewei ls als Untersuchun l; sg,tgeost:J.nd fur die DNA-Analysc Im Srraf \lerfahrell herangezogen wurden, 
"gI. BVcdG, NJIV 1996.77 1 rf. 

90 Repctitlve DNA-St'qul'nzcn bl'slchen au~ kU'Il'n DNA-Stucb :n eiller Imm er gkl l' ht'n S (·qU t' llI., die hin­
t e rClnantl(,'rge~c h altl·t bi S' '. tl .... ig -taus(·ndnul wiederho lt werdc ll. 
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man bei der myotonen Dystrophie" DNA-Sequenzen, bei denen je nach Patient 
ohne Unterbrechungen zwischen 60- und 2000mal die gleiche kUrLe DNA-Sequenz 
vorkam." Es ist also unzutreffend, daß bei der Untersuchung nur des nichtcodieren­

den Teils der DNA grundsätzlich keine persönlichkeitsrelevanten Informationen 
anfallen. Vielmehr ist es erforderlich, daß Rückschlüsse auf genetische Defekte un­

möglich gemacht werden. Das läßt sich beispielsweise dadurch erreichen, daß die 
Zuordnung vOn bestimmten DNA-Bereichen über eine entsprechende Multiplex­
peR verhindert wird. 

Vor diesem Hintergrund ergeben sich folgende Konsequenzen: Zunächst ersche.int 
es nicht sonderlich zweckmäßig, an der Unterscheidung des Bundesgerichtshofs') 
und des Bundesverfassungsgerichts" zwischen der Untersuchung der codierenden 
und der nichtcodierenden Bereichen der DNA festzuhalten.'; Einerseits können 

möglicherweise künftig durch eine Umersuchung des codierenden Bereichs für die 
Strafverfolgung relevante Informationen gewonnen werden, die in keiner Weise dem 

Kernbereich der Persönlichkeit des Betroffenen zuzurechnen sind, wie etwa Haar­
und Augcnfarbe.,6 Andererseits kann auch die Untersuchung des nichtcodierenden 

DNA-Bereichs den Kernbereich der Persönlichkeit des Betroffenen verletzen. 
Aus der möglichen Aussagefähigkeit auch der nichtcodierenden DNA-Bereiche 
folgt weiter, daß die naturwissenschaftlichen Grundlagen der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs und des Bundesverfassungsgerichts überholt sind, also erhebli­

che Rechtsunsicherheit besteht: Sehr wohl steht nämlich die Frage zur Entscheidung 
an, wie sich die Zulässigkeit VOn DNA-Analysen im Strafverfahren dann beurteilt, 
wenn persönlichkeitsrelevante Informationen anfallen." Denn diese fallen, wenn -

wie in den entschiedenen Fällen - keine besonderen Vorkehrungen getroffen werden, 
wenigstens potentiell auch dann an, wenn es nur um die Identifikation einer Person 
geht. 

Weiter ist ein Eingriff in den letzten unantastbaren Bereich privater Lebensgestaltung 
(Kernbereich menschlicher Freiheit) grundsätzlich unzulässig; dieser Bereich ist der 
öffentlichen Gewalt entzogen.'s Die Erhebung bestimmter, in diesen Bereich fallen­
der Erbinformationen, mögen sie auch dazu dienen können, die Strafverfolgung, die 
Prävention oder die Urteilsfindung zu erleichtern und voranzutreiben99~ ist deshalb 

unzulässig. '00 Der Gesetzgeber selbst hat hier eindeutige Grenzen zu ziehen, da dies 

auf der Basis der Wesendichkeitstheorie unausweichlich ist. '0' 
Aber auch außerhalb des unantastbaren Bereichs privater Lebensgestaltung sind Ein-

91 Mus kL'l~ chwund, degtneralive, vt-n:rbte !\'lus kclc.: rkr:mkullg. 
92 Diescr Sachverhalt ist bereits In den allgemeinen Medien gewurd'gl worden, L B. FocuS' vom J S. 9· '995. 

S.216Il 
9) NJW '990, '944, '945· 
94 NJW '996,77' ff. 
95 Ebenso WII::S C, G t:net1 ~c he Analysen und R(:c htsordnung. 1994. $.29 m. w. N. 
96 Ebd., S. ) 0 . 

97 Das BVcrfG. NJW 1996,771,772 kOnStll]('rt Irrend, es g\!hc nur um ClfH.' En tscheidung fur den Fall der 
UntersuchunG des nichtcodIerenden Berelchcs der D N A, d)e ", kerne Informationen !..I ber crbltchc EI­
g(!n schaf((~n oe-s ße.schuld,gten vcrmlttclt • . 

98 Vgl. nur BVcrfGE 80, 367. 373; E 89 , 69, 8". Dies bill auch dann, wt'n n man WIC bCI spl('l swelse Pie~ 
rothiSch ltnk, Sta,l L:; rccht IJ, Rn .. P4, d.won ,Hlsg('ht., (b IS das BVcrfC IRl .. V() lkst.ahlullgsuncil ,. 
(BVcrfGE 65, [ H.) d,(: Sph,lrentheö rH: aufgeg~ben h;lt, denn ;1O(.:h dann. wenn nlJ.n den un arll :1s tb J.r(" n 
Berclch priVJH.T Ll'bensgcsl:l ltung nicht Jis Kernh c::reich bCl,('lchnct, bleibt dieser Bereich unantaSt­
bar. 

99 Vgl. da ~\1 Schmidt, Rcc1nlt c.he Aspekrc der Genomanalyse. 1991, S. 22 f. 
lCO Ebl'n ~o Wi(·:'i'c (fn . 95 ), S. JO. 

101 Wie gt.s-:lgt hat der GCS(~ l'Zgcbe r 1I:1(h der sog. Wl'sclItli thkelt stheorie wescrlt!1c!Je ErnsdH.'idu ngen selbst 
zu TreHen. D;\ !1 ebe moglid lc Bt' :,uhl'ung des s1ch aus dtT .l ll gCllli:' ll\en liandl ungsf['edH?!l t.n Vcrbindu ng 
mit der Men~ch c nw'Urde rcsllhicrcnden Kernber(,:i chs dll fCh 5t:t:1.tl lC hc i\b t1 nahmen eine wesenthche 
Frage ]),t, liegt .auf der Hand. 
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griffe in das Persönlichkeitsrecht des Bürgers nicht ohne weiteres zulässig. Vielmehr 
ist ein Eingriff in Rechte des Bürgers nur dann verhältnismäßig, wenn er erforderlich 
ist, um einen angestrebten Zweck zu erreichen, also nur dann, wenn kein milderes, 

zur Erreichung des Zweckes gleich geeignetes Mittel zur Verfügung steht. '0' Wird 
DNA untersucht, so ist die Untersuchung daher nur zulässig, soweit sie erforderlich 
ist, den angestrebten Zweck zu erreichen. Eine Untersuchung, die auch Informatio­
nen über Erbanlagen zu Tage fördern kann, ist jedenfalls nicht erforderlich, um einen 
DNA-Fingerprint zu erstellen, mit dessen Hilfe am Tatort gefundenes Spurenmate­
rial einem Täter zugeordnet werden soll, sofern es hierzu altemat.iv eine Untersu­
chungsmethode gibt, die ebenso effizient ist, aber keine persönlichkeitsrelevanten 
Ergebnisse zutage fördert. Nach diesen Maßstäben ließe sich zwar schon ohne eine 
gesetzliche Regelung jede einzelne Untersuchung auf ihre Zulässigkeit hin überprü­
fen. Allerdings har auch hier der Gesetzgeber selbst cine Re~e1ung zu treffen, weil es 
sich bei der Fcstlegung d es Eingriffsumfangs in die Rechte des Betroffencn um eine 
wesentliche Frage handelt. >0) 

Schließlich stellt sich vor dem Hintergrund des »VolkszählungsurteiJs«'o" in weI­
chem das Bundesverfassungsgerichts feststellt, daß bei der Verwendung von Datcn 

ausreichende Mißbrauchsvorkehrungen getroffen werden müsscn, die Frage, welche 
Mißbrauchsvorkehrungen § 8r a StPO eigentlich bereithält. Soweit ersichtlich, erge­
ben sich aus dem Wortlaut der Norm und auch SOnSt kcine Anhaltspunkte für 
irgendwelche Mißbrauchsvorkehrungen, so daß cs damals wie heute irritieren muß, 
wenn dcr Bundesgerichtshof<o! unter ausdrücklicher Bezugnahme auf dicses Urteil 

§ 8,a StPO als hinreichende Rechtsgrundlage ansicht.'06 Nicht hilfreich und mit den 
Maßstäben des Volkszählungsurteils schwer vereinbar erscheint es, wenn das Bun­
desverfassungsgericht eine Begrenzung des Untersuchungsauftrags an den Gutachter 
als Mittel zur Wahrung dcr Vcrhältnismäßigkeit des Eingriffs ansieht. '°7 
Diese Fragen nach Mißbrauchsvorkehrungen, Berührung des Kernbcrcichs der Per­
sönlichkeit lind nicht verhältnismäßigem Erkenntnisgewinn 'o.' stellen sich allerdings 

dann nicht, wenn der Betroffene in die Untersuchung seiner DNA cinwilligt. Eine 
solche Einwilligung muß jedoch freiwillig scin. Insoweit stellt es ein Problem dar, 

daß dcr zur Vornahme einer DNA-Analyse Aufgeforderte sich dieser möglicher­
weise nur unterzieht, um sich nicht verdächtig zu machen. Davon soll zwar dic 
Freiwilligkeit nicht crnsthaft bcrührt sein: Der Aufgeforderte könne die Zustim­
mung verweigern, ohne daß dies später gegen ihn verwendet wcrdcn dürfte, weil das 
Gebrauchmachcn von Rechten im Verfahren nach allgemeinen rechtsstaatlichen 
Grundsätzen nicht erschwert werden darf.'o, 

Diese Sicht der Dinge stcht mit dem Prinzip der Subsidiarität im Einklang, über­
zeugt aber im vorliegenden Fall nicht: Welche zur DNA-Analyse aufgefo rderte 
Person nämlich kennt diese Rechtslage ohne ausdrückliche Belehrung darüber, daß 
keine Nachteile entstehen, und handelt bei der Zustimmung zur Blutprobe zu Zwek­
ken der Durchführung einer DNA-Analysc wirklich freiwillig ) Nun liegt es zwar 

J0 2 VgJ. stall aller Pieroth/Schllllk, Grund re"hte StOlatsre,ht H, Rn. ) 00. 

10} Das ergibt sich daraus, J.aß :lUßerordcntltch sensible Informationen anf.a llen konnen. D:ls BVerfG, NJW 
1996, 77f , 77} - will hingegen eine Begrenzung des Untcrsuchungsauhr:.gs an den Gutachrer durch die 
anordnt nde B",hordc ~t:nu);cn LL~sl·n. 

' 04 ßVerfG E 65. 1 {f . . 

'05 NJW '990. ' 944. '945· 
106 Vgl. zur z.ogcrlj~hen Umsetzung des Volksz.ahll,lngsunei ls auch Krchl , Die Umsetz.ung des Volkszah· 

lungsurtells: Ist die lJberganbs(ris[ fur den Gesetzgeber abgelaufen?, NJW 1995. 1071 H. 
107 NJW 1996.771. 77J. 
108 Damit sind noch nIC,:ht ;1.lIe :lIl stch('ndcn Fr..gen angesprochl!n. ProbknutlSch konnte auch Ol l' '~ l"l h: tI · 

sehe R3stcrfahndung .. sein ; vgL Wiese (Fn.95), S. }o. 
109 BVerfG. NJW ' 996, 1587. 1588. 
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so, daß eine Belehrung darüber, daß der Gebrauch der Verweigerungsrechte keine 
Nachteile mir sich bringt, der srro allgemein fremd ist: Auch wer über sein Aussa­

geverweigerungsrechr nach § 136 StrO belehrt wird, weiß möglicherweise nicht, daß 
die Aussageverweigerung nicht zu seinen Lasten gewertet werden darf. Doch isr dem 

die Aussage Verweigernden wenigstens klar, daß er durch sein Schweigen auch einen 
Nutzen haben kann, während derjenige, der die freiwillige Analyse nichr will, 50-

dann mir einer angeordneren Analyse rechnen muß, also. aus seiner Sichr keine Wahl 
har. Auch hier bleibt demnach ein Handeln des Geserzgebers - zur Sicherung der 
Freiwilligkeir - angezeigr. " 0 

V. Künftige gesetzliche Regelungen und ihre Rahmenbedingungen 

Während die Schilderung der Einsatzmöglichkeiren der DNA-Analyse (s. o. III.) 
nur andeutete, daß gesetzlicher Handlungsbedarf besteht, werden Ungereimrheiren 
und Rechtsunsicherheiten an den unter IV. geschilderten Anwendungsfeldern über­
deutlich - und mit ihnen die Notwendigkeit für den Gesetzgeber, tätig zu werden. 
Daß hier die - nur den verfassungsimmanenten Schranken unterworfene - For­

schungsfreiheit nicht zu sehr beeinträchtigt werden darf, versteht sich von selbst; für 

»radikale Gegner« der Gentechnik sollte sich dies wenigstens aus der Bedeutung der 
Grundrechte als Freiheirsrechre ergeben. Hingc ... ·iesen werden muß aber darauf, daß 
narurwissenschaftliche Entwicklungen und internarionale Rabmenbedingungen der 

schöpferischen Freiheit des Geset7_gebers vielfach Grenzen setzen. 

I. Naturwissenschaftliche Entwicklungen 

Die Ausführungen zur DNA-Ana.lyse im Strafverfahren und zur Präimplanrations­

diagnosrik haben angedeuret, daß bestehende Regelungen ebenso wie die Grundla­
gen für deren Auslegung schneller obsoler werden können , als dies dem nach 
passenden Regelungen Suchenden lieb sein kann. Häne etwa der Geserzgeber, wie es 
den Forderungen vieler in der Diskussion um den »genetischen Fingerabdruck« 
entsprochen hätte, Regelungen gerroHen , die ein Verbot der Analyse codierender 
Sequenzen, aber die- generelle Erlaubnis der Analyse nichtcodierender Sequenzen 

der DNA begründet häne, so dürfte er nach dem oben Gesagten spätetens jetzt zur 
ersten Gesetzesänderung schreiren müssen. Diese müßte sicherstellen, daß für die 

Zuordnung von Spurenmaterialw Verdächrigen nur Untersuchungsformen gewählt 
werden, bei denen keine persönlichkeirsrelevant.en Informationen anfallen.'" 
Ein Beispiel für die Bedeur.ung der neuesten narurwissenschaftlichcn Errungenschaf­
ren stammr aus der pränatalen Diagnostik : Sie wird sich künftig an fetalen Zellen, die 

110 Etwa in der Welse, daß eine z.w .,n~ ... W'eise DNA-An;,lysc nur bel dnngcndcm Tatverdacht 2ulaSSIg ist 

und deq"ni\-:c, der In dIe An:l I}/sC' C'inwilhbtn soll, hlcrul>er 3u(gckl;in wmL Mt( einer solchen Regelung 
blichen wCl1lgstl'ns Umcrsuch ungta Im Rahmen DN A-"n"IY llsdu:r Mas~nr:lh l1d\lngcn (eint.· SI)lchc lag 
dem Bö chlu ß des BVcrfG 1 BvR [51 '/9 7.u~ru ndc) (rc.wlllig: Verweigert der Betroffene die Umenu­
chun g, wird dlt~ Anal Y:k a Sl dann voq;cnommrn. wenn drin gender Tacver<b cht gegeben lSt. 

[1 1 Ebenso konnte man duan denken. ,lhern:uiv SIcherheilsvorkehrungen z u schaffen und Wetter Analyse­
nH:thodcn anz, lJwcnden, bei denen .. (jbcrs<;hußmfo rmallQnc-u .. an fallcn. Doch sdb.H bel bestcn Sichcr­
h~"tsvo[k~·hrungl"n bll',bt $ t c~ d:l$ Mißhr.luch .. -Rcstri$,ko, für d{'ssen Inbufn.lhme keine Ver:wbs5ung 
bcs tehl, weLI es n3turwisscIlschaJdlch migbflucbsslchcr~ Metboden ßibt . 
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aus dcm Blut der Muttcr gewonnen werden können, durchführen lassen. '" Damit 
entfällt die Notwendigkeit für invasive Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit 
des Embryos samt Verletzungs- und Abortri siken. Somit entfällt ein bisher wesent­
liches Abwägungskritcrium in dcr Diskussion um die Zulässigkeit der pränatalen 
Diagnostik , nach der Indikation dieser Untersuchung muß sich die Diskussion ver­
stä rkt an andere n Maßstäben orientieren. 

2. Internationale Rahmenbedingungen 

Versch iedene Auseinandersetzungen der letzten Jahre habcn verdeutlicht, daß de r 
deutsche Gesetzgeber, ge rade in ei nem zusammenwachsenden Europa, seine Ent­
scheidungen nicht mchr isoliert treffe n kann, selbst wenn ihm dies völker- und/oder 
europarechtlich nicht verwe hrt sein sollte. In der Diskuss ion um d ie Änderung oder 
Abschaffung des Abtreibungsrechts etwa wurde immer wieder daraui hingewiesen, 
daß sich de r Gesetl.gcber unglaubwürdig mache, wenn er d ie Augen vor cinem durch 
die deutsche Regelung geförderten Abtreibun gstOurismus in Länder mit »liberale­
ren« Regelungen verschließe. Etwas Ähnliches dürfte sich künftig für die Anwen­
dung der Präimplantationsdiagnostik ergebe n: Diese is t nämlich, wie schon erwähnt, 
in e inigen europäischen Staaten eriaubt. 11 3 

Also empfi ehl t es sich für die Bundesrep ublik, wenigstens innerhalb Eu ropas ein­
heitliche Regelungen anzustreben. M it welchen Schwicrigkeiten dies allerdings 
verbunden ist, zeigt die Debatte um die sog. »Bioethik-Konvention« des Europarats: 
Während die Ausarbeitungskommission der Meinung war, daß ve rbrauc hende Em­
bryonenforschung nicht grundsätzlich unzulässig sein sollte, führte diese geplante 
Rcgclun?, :<Usammen mit den vorgesehenen Bestimmungen üb er die Forschung an 
ei nwilligungsu nfähigen Personen und über die Keimbahngentherapie - zu massivem 
Pro tes t der deutschen Seite. '" Im Rahmen der gegenwärtig laufenden N euv erh and ­
lungen versucht di e Bundesrepublik nunmehr, verbra uchende Embryonenforschun g 
in der Konvention zu ächten . Dieses Bestreben hat Großbritann.ien dazu veran laßt, 
für diesen bll die Nichtunterzeichung der Konv ention zu signa lisieren (womit diese 
ihren Wert natürli ch wieder zu einem Gutteil einbüßen würde). 

VI . Fazit 

Der despektierliche Titel des Beitrages erschein t nach alledem gercchdcrtigt: Der 
erstgenannte Kammerbeschluß des Bundesverfassungsgerichts'" erwa darf als Panne 

bezeichnet werden , weil die naturwissenschaftlichen Entwicklungen dcr letzten 
sechs Jahre nicht beachtct wurdcn. Die diversen Bemühungen des Gesetzgebers, zu 
angemessenen Regelungen zu kommen, mündeten bisher meist in einer (Nichtrege-

11 2 Dit:St: Meth ()c!e l~rlJ.ubl l'.s , berclts an der 8. Sthw;'l!lgl'rschaft.$wochc DNA-AnOllyscn an fc t~I('n Zel len 
durchzufuhrt'll. 

1I J Vgl. da7.u Khnkhammer. Dt, Arz(cbhm 92 (1995), B 25 L, die die Stellungnahme der BundeS;1r~leklm ­

mer 'Zur gcpbnten Bloelhlk -Kon vcnuon :l.U sammc.:n(:t ß." 
111 Hintergrund Jafu r .s Ind die histo rischen Er'lhrungen und die d ;l fl US resultierende Vedas.s ungsinrerprc­

talion, dit den Schul7..bc:rclch der Memchcnwurdc weIter 7.idn, al s diC$ in ~ndcrcn bndern der Fall 15 1. 

Vgl. zu Embryonrnfor'schu ng li nd Mcnscht'nwurdc Gr:1f V lt'l. lhum , Gentcchruk und G rundgc5ctz , In: 
Das ;'Ik 7..c pli(~ n(' Gnl!ldge-sC'l7..~ FC:>lschrt fl rur Dung, 1990, . r8s. 19S H. 

1 '5 NJW 1996, 771 ff. 
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lungs- )Pleite, soweit ihm nicht beim Embryone nschutzgesetz ". das Pech des Erlas­
ses unvollständiger Regelungen "an den Fingern klebte«. "7 Ob die neusten 
Regelungen zum "gcnctischen Fingerabdruck« in der StPO"S die aufgezeigten Pro­

bleme lösen, bleibt abzuwarten. Die Kritik der parlamentarischen Opposition hat 

aueh hier bereit.~ Schwachstellen benannt. 
Dessen ungeachtet besteht kein Anlaß, das Rufen nach dem Geset:tgeber einzustel­
len: Die nelleren nantrwissenschaftlichen Entwicklungen machen vielmehr deutliche 
Stellungnahmen und Regelungen notwendiger denn je. Bei seinem Bemühen, die 
Rufe umzusetzen, muß der Gesetzgeber das Kunststück vollbringen, unter Beach­

tung der europäischen Tendenzen Regelungen zu finden , die einerseits klar und 
deutlich die Zulässigkeitsgrenzen der DNA-Analyse festlegen, andererseits abe r fle­

xibel genug sind, um neueren naturwissenschaftlichen Entwicklungen Rechnung 
tragen zu können. Die Rechtsprechung wäre gut beraten, we nigstens naturwissen­

schaftlich den neuestcn Stand zu beachten. 

Dirk Fabricius 

Selbst-Gerechtigkeit 

Zum Verhältnis von Ju.ristenpersönlichkeit, Urteilsrichtigkeit und 
»effektiver Strafrechtspflege« 

Die in der StTafjustiz tätigen Juristen bleiben als Person meist verborgen. 
Wie wird die Juristenpersönlichkeit (aus-)gebildet und welche Bedeutung 
hat sie für richtige Urteile und die Effektivität der Justiz? 
Selbstgerechtigkeit im Sinne von ÜberhebEchkeit ist, so behauptet der 
Autor, Resultat von Abwehrvorgängen un psychoanalytischen Sinne. 
Selbstgerechtigkeit findet in der Institution "Strafjustiz« günstige Entwick-
lungsbedingungen und behindert die Effektivität. Um Selbstgerechtigkeit zu 
überwinden, muß man "de-institutionalisieren«. Dann kann sich Selbst-
Gerechtigkeit, das heißt die Fähigkeit, sich selbst gerecht zu werden und 
sich in seinen Stärken und Schwächen anzunehmen, entwickeln. Ist diese 
als Voraussetzung dafür, anderen gerecht werden zu können, gegeben, 
steigt das Maß an Urteilsrichtigkeit und damit auch an effektiver Krimina-
l itäts-Prävention. 
Strafe ist dazu prinzipiell untauglich: Das ist das Dilemma. 
Das Buch wendet sich an Juristen, Sozial wissenschaftler und interessierte 
Laien, die die Strafjuristen und die Institution "Strafjustiz« besser verstehen 
wollen. 

1996,520 S., brosch. , 98,- DM, 715,- öS, 89,- sFr, ISBN 3-7890-4074-6 o NOMOS Verlagsgesellschaft 
76520 Baden-Baden 

I (6 §§ 2, 6 und S des Embryo nc:nst"hutzgc$l'IZes. 
! 17 Die Bt'gri ffe Sind au.Hauschbar: Der Erla{~ einer unvoIJs[;]ndlgcn Reg(.'lung kann naturlich l'bc:nso als 

Pleite oder Panne :l.n gesehen we rd tn. 
118 Vgl. bereits FIl. 88 . 
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